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Bekanntmachung

Auflösung des Realverbandes „Forstgenossenschaft Förste" gem. § 40 Realverbandsgesetz

Mit Verfügung vom 03.09.2025 habe ich die Forstgenossenschaft Förste aufgrund der Bestimmungen

des § 40 Abs. 1 RealvG aufgelöst.

Eine Ausfertigung dieser Verfügung liegt während der Öffnungszeiten in der Verwaltung der Stadt

Osterode am Harz, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz, in der Zeit vom 10.9.2025 bis

17.09.2025 zur Einsichtnahme aus.

Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt nach § 40 Abs. 4 RealvG gegenüber allen betroffenen

Mitgliedern und Gläubigern der Forstgenossenschaft Förste, die vor Erlass der Verfügung keine

Einwendungen erhoben haben, die gesonderte Bekanntgabe bzw. Zustellung der Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die ausgelegte Verfügung kann innerhalb eines Monats nach dem Ablauf des 17.09.2025 Klage

bei dem Verwaltungsgericht Göttingen erhoben werden.

Osterode am Harz, 03.09.2025

Landkreis Göttingen

Der Landrat

Im Auftrage

gez.

Sommer
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